
P6-RL-FG-Richtlinie Anforderungen an Zulieferteile 

 

Geschäftsführer: Peter Decker, Dietmar Geiger    Seite 1 von 8  Eugen Forschner GmbH 
Handelsregister Stuttgart HRB 460519,       Max-Planck-Str. 14 
Steuer-Nr. 21133/07800        78549 Spaichingen, Germany 
          Telefon +49 7424 943-0 
          www.forschner.com 
 

 
 
 

Richtlinie 
 

Anforderungen an Zulieferteile 
 

 

 

 
1. Zweck ................................................................................................................. 2 
2. Geltungsbereich ................................................................................................. 2 
3. Anforderungen an das QM System des Lieferanten .......................................... 2 
4. Übersicht Anforderungen an Erstbemusterung und Serienlieferungen .............. 2 
5. Anforderungen an die Erstbemusterung ............................................................ 3 
6. Freigabe durch Forschner .................................................................................. 3 
7. Null-Fehler-Strategie .......................................................................................... 4 
8. Dokumentation ................................................................................................... 4 
9. Maschinen- und Prozessfähigkeit ...................................................................... 4 
10. Auditierung ......................................................................................................... 5 
11. Verpackung ........................................................................................................ 5 
 Beschaffung der Verpackung ............................................................................. 5 
 Beigestellte Verpackung .................................................................................... 5 
11.1 Handhabungs- und Verpackungs-Regeln .......................................................... 5 
 Allgemein ........................................................................................................... 5 
 Stangenmaterial (Rohmaterial) .......................................................................... 6 
 Kennzeichnung der Verpackung und Angaben auf dem Lieferschein ................ 6 
 Ansprechpartner ................................................................................................. 6 
 EDI ..................................................................................................................... 6 
12. Umwelt, beschränkte oder verbotene Stoffe (ELV, IMDS, RoHS, usw.) ............ 7 
 Gesetze, Richtlinien und Verantwortung des Lieferanten .................................. 7 
 IMDS (Internationales Material Daten System) .................................................. 7 
 GADSL ............................................................................................................... 8 
13. Lieferantenbewertung - Serienbelieferung .................................................... 8 
14. Akzeptanz: ......................................................................................................... 8 
15. Versionsnachweis .............................................................................................. 8 
 
 
 
 



P6-RL-FG-Richtlinie Anforderungen an Zulieferteile 

 

Geschäftsführer: Peter Decker, Dietmar Geiger    Seite 2 von 8  Eugen Forschner GmbH 
Handelsregister Stuttgart HRB 460519,       Max-Planck-Str. 14 
Steuer-Nr. 21133/07800        78549 Spaichingen, Germany 
          Telefon +49 7424 943-0 
          www.forschner.com 
 

1. Zweck 

Diese Richtlinie beschreibt die Mindestanforderungen an das Managementsystem des Liefe-
ranten und regelt Rechte und Pflichten im Hinblick auf die zu liefernden Produkte.  
 
Um den besonderen Anforderungen einzelner Produkte Rechnung zu tragen, werden insbe-
sondere mit den Lieferanten für Zeichnungsteile in Ergänzung zu dieser Richtlinie Qualitätssi-
cherungs-Vereinbarungen (QSV) und Logistikvereinbarungen abgeschlossen. 
 
 
2. Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für alle Fertigungsmaterialien (Halbzeuge, Fertigteile, Hilfs- und Betriebs-
stoffe), die an FORSCHNER geliefert werden und deren Lieferanten. 
 
 
3. Anforderungen an das QM System des Lieferanten 

Die Lieferanten müssen mindestens nach ISO 9001 zertifiziert sein. Das Managementsystem 
soll nach den Forderungen von IATF 16949 weiterentwickelt werden    

Der LIEFERANT ist verpflichtet, sich im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses die Fertigung der Produkte für FORSCHNER laufend einer Überwachung, Optimierung 
und Verbesserung zu unterziehen. 
 
 
4. Übersicht Anforderungen an Erstbemusterung und Serienlieferungen   

 Zeichnungsteile 
(Teile gemäß 

Forschner Spezi-
fikation) 

Standard-pro-
dukte 

(Katalogteile, 
Norm-Teile, Ka-
bel, Leitungen, 

Lackdraht) 

Veredelung 
(Oberflächen, 

Härte) 

Rohmaterial 
(Granulat, Stan-

gen) 

Erstbe-muste-
rung 

PPF LVL 2 oder 
3 nach geson-
derter Abstim-
mung 

PPF LVL1 PPF LVL1 PPF LVL0 

Serien-lieferun-
gen 
(Anforderungen 
an jede Liefe-
rung) 

IMDS, Nach Ver-
einbarung: Prüf-
nachweise 

IMDS, Nach 
Vereinbarung: 
Prüfnachweise 

IMDS, Schichtdi-
cken / Härte-
messproto-koll 

Abnahmeprüf-
zeugnis 3.1, IMDS 

Teile mit Oberflä-
che: 
Schichtdicken-
messprotokoll - 
Gehärtete Teile: 
Härtemessproto-
koll 

   

 
 



P6-RL-FG-Richtlinie Anforderungen an Zulieferteile 

 

Geschäftsführer: Peter Decker, Dietmar Geiger    Seite 3 von 8  Eugen Forschner GmbH 
Handelsregister Stuttgart HRB 460519,       Max-Planck-Str. 14 
Steuer-Nr. 21133/07800        78549 Spaichingen, Germany 
          Telefon +49 7424 943-0 
          www.forschner.com 
 

5. Anforderungen an die Erstbemusterung 

 Vorlagestufe 
Schritt Anforderung Standard Reduziert 
1 Deckblatt Erstmusterprüfbericht (EMPB) nach VDA 2 oder 

Part Submission Warrant (PSW) nach PPAP (Abstimmung) 
X (X) 

2 Prüfergebnisse (Dimension, Funktion, Zuverlässigkeit) von 5 
Teilen bzw. 3 Teilen pro Nest bei formgebundenen Teilen für 
und Zeichnung mit nummerierten Merkmalen entsprechend 
der Prüfergebnisse 

X  

3 Muster (in der Regel 5 vermessene Teile bzw. 3 vermessene 
Teile pro Nest) 

X  

4 Unterlagen: Zeichnung und ggf. weitere Spezifikationen X X 
5 Materialzertifikat(e) nach EN 10204: 3.1, Schichtdicken-

messprotokolle, Härtemessprotokolle 
X X 

6 Design und Prozess-FMEA: Pareto-Analyse RPZ (X)  
7 Produktionslenkungsplan-Plan (Control-Plan nach APQP) X  
8 Prozess-Ablauf-Diagramm X  
9 Prüfmittelfähigkeit (Gage R & R) nach AIAG MSA (i.d.R. Ver-

fahren 2) und Prüfmittelliste 
X  

10 Maschinen- / Werkzeugfähigkeit (Kurzzeitfähigkeit) 
cm , cmk  Werte für besondere Merkmale (B) min. 50 Teile 

X  

11 Materialdeklaration im IMDS X X 
12 Vorläufige Prozessfähigkeit 

pp , ppk  Werte für besondere Merkmale (B) min. 25 Stichpro-
ben (mit n = 5 Teilen) / minimaler Abstand 1h 

(X)  

13 Notfallplan – Produktionsmittel und Logistik X X 
 
Für Standardprodukte (Katalogware, Normteile) und Rohmaterial gilt, falls nicht anders verein-
bart, die Vorlagestufe ‚Reduziert’. Für alle anderen Produktionsmaterialien gilt, falls nicht an-
ders vereinbart, die Vorlagestufe ‚Standard’.  
X= bei der Bemusterung vorzulegen – (X) = nach Vereinbarung vorzulegen 
 

6. Freigabe durch Forschner 

- Der Lieferant erhält eine Freigabe, wenn der Erstmusterprüfbericht zeigt, dass alle For-
derungen innerhalb der Spezifikation liegen und die oben genannten Anforderungen 
nach Kapitel 2 erfüllt sind. Die Freigabe wird auf dem Deckblatt durch Forschner erteilt. 

- Wird keine Freigabe erteilt, sind die beanstandeten Maße neu zu bemustern bzw. die 
fehlenden Dokumente nachzuliefern. Bei einer Nachbemusterung bedingt durch maß-
liche / funktionale Abweichung muss ein neuer Bericht mit Deckblatt erstellt werden, in 
dem die beanstandeten Merkmale neu vorgestellt werden. 

- Die Freigabe durch Forschner entbindet den Lieferanten nicht von der Verantwortung 
für die Qualität seiner Produkte, d.h. die Einhaltung sämtlicher Spezifikationen (z.B. 
Zeichnungen, Werkstoffangaben, Verbotene Substanzen etc.). 

- Bei Bedarf und nach Absprache mit dem Lieferanten führt Forschner Prozess - Audits 
vor oder nach der Freigabe durch. Die Freigabe gilt nur weiterhin, falls Auflagen, wel-
che aus dem Prozess - Audit resultieren, eingehalten werden. 
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7. Null-Fehler-Strategie 

 Im Rahmen dieser Richtlinie ist der LIEFERANT dem Null-Fehler-Prinzip/ Ziel verpflich-
tet. Das heißt, er muss sicherstellen, dass alle seine Prozesse und Produkte den Null- 
PPM Anforderungen entsprechen. Die Null - PPM Vorgabe gilt ab dem Datum der Erst-
musterfreigabe.  

 Forschner behält sich darüber hinaus vor Kosten, welche aus Reklamationen entste-
hen an den Lieferanten weiter zu belasten und eine Pauschale Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 50,-€ je Reklamation zu berechnen. 

   

8. Dokumentation 

- Qualitätsaufzeichnungen sind so vom Lieferanten zu führen, dass sie auswertbar sind 
und eine zweifelsfreie Zuordnung zum entsprechenden Produkt, Produktionsort und 
Produktionsdatum ermöglichen. 

- Qualitätsaufzeichnungen sind jederzeit sicher und leicht auffindbar aufzubewahren. 
Auf Anfrage müssen sie FORSCHNER kurzfristig zugänglich gemacht werden. Die 
Nachweise unterliegen einer Aufbewahrungspflicht von mindestens 15 Jahren. Bei Tei-
len oder Merkmalen, bei denen die Dokumentation einer besonderen Archivierung un-
terliegt (DmbA) und die als solche gekennzeichnet sind, muss nach VDA 1 verfahren 
werden. 

 

9. Maschinen- und Prozessfähigkeit 

- Der LIEFERANT ist für den Einsatz wirksamer Systeme zur Überwachung der Prozess- 
und Produktqualität verantwortlich. Er ist deshalb verpflichtet, eine langfristige Bewer-
tung seiner Fertigungsprozesse, gemessen an den Spezifikationen, durchzuführen. 
Prozessfähigkeitsuntersuchungen werden bei allen kritischen und wichtigen Merkma-
len anhand variabler Daten durchgeführt.  

 
- Bei laufender Serienproduktion muss der LIEFERANT mittels geeigneter Verfahren 

(z.B. statistische Prozessregelung oder manuelle Regelkartentechnik) über die ge-
samte Produktionszeit einen Prozessfähigkeitswert Cpk > 1,67 für alle auf der Zeich-
nung vermerkten kritischen Merkmale (BMS, BMZ) nachweisen und dokumentieren. 
Für wichtige Merkmale (BMF, BMP) ist in der Serienproduktion ein Prozessfähigkeits-
wert Cpk > 1,33 nachzuweisen. Wird dieser Wert vom LIEFERANTEN nicht erreicht, 
muss er seine Lieferungen zu 100% mit geeigneten Prüfmethoden absichern und den 
Produktionsprozess unter Einsatz aller Kräfte optimieren, um die geforderte Prozess-
fähigkeit zu erreichen. 

- Für Merkmale, die nicht mit SPC überwacht werden, ist jährlich eine Requalifizierung 
durch ein Produktaudit durchzuführen. Die Wahl der geeigneten Mittel bzw. Methoden 
liegt beim LIEFERANTEN. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und auf Anforderung 
FORSCHNER vorzulegen.  
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10.   Auditierung  

FORSCHNER oder ein Auftraggeber von FORSCHNER ist berechtigt, nach Terminab-
sprache, die Qualitätssicherungsmaßnahmen des LIEFERANTEN zu untersuchen, zu 
bewerten und von ihm eine entsprechende Mitwirkung zu verlangen, insbesondere im 
Hinblick auf die Verbesserung des Systems, Prozesses und Produktes. 
 
FORSCHNER behält sich vor, in besonderen Fällen, z. B. bei fortgesetzten Reklama-
tionen, beim LIEFERANTEN ein Produktaudit und/ oder Prozessaudit durchzuführen. 

11. Verpackung 

Ist keine Verpackung von Forschner vorgeschrieben oder beigestellt, ist der Lieferant für die 
Auswahl einer geeigneten Verpackung, die die Aufrechterhaltung der Spezifikation und Funk-
tion des Materials sicherstellt, verantwortlich. 

 Beschaffung der Verpackung 

Der Lieferant ist für die Beschaffung der Verpackung verantwortlich, soweit diese nicht 
von Forschner beigestellt wird. 

 Beigestellte Verpackung 

Der Lieferant ist für die Verpackung der Ware laut Forschner-Anforderung verantwort-
lich. Der Lieferant fordert die Verpackung eigenverantwortlich bei Forschner an (Dis-
ponent). Der Lieferant unterhält eine Bestandsführung der beigestellten Verpackungs-
einheiten. Der Lieferant meldet Forschner beschädigte Einheiten. 

 

 11.1 Handhabungs- und Verpackungs-Regeln 

 Allgemein 

Der Lieferant ist verantwortlich für die Einhaltung folgender Regeln:  

- Während der Handhabung darf das Teil nicht beschädigt und verkratzt werden. 

- Nach der Oberflächenbehandlung dürfen Teile mit empfindlichen Oberflächen 
nur mit Handschuhen angefasst werden. 

- Die Anzahl der Teile pro Verpackungseinheit ist so zu wählen, dass die Teile 
beim Verpacken und Transport nicht deformiert oder in einer sonstigen Art und 
Weise beschädigt werden. 

- Es dürfen nur saubere Verpackungen verwendet werden, welche die Teile 
durch Verschmutzung nicht beeinträchtigen. 

- Die Teile dürfen die Verpackung nicht verschmutzen. 

- Die Verpackungseinheit muss durch einen geeigneten Deckel fest verschlos-
sen sein, so dass keine Teile herausfallen können. 

- Der Umkarton (Umverpackung) der Verpackungseinheiten ist so zu wählen, 
dass die einzelnen Verpackungseinheiten beim Transport nicht beschädigt und 
verschmutzt werden bzw. sich nicht öffnen können. 

- Jeder Umkarton (Umverpackung) der Verpackungseinheit ist durch einen Wa-
renanhänger zu kennzeichnen (Stücklung der Charge/ Rückverfolgbarkeitsan-
forderung). 

- Der Lieferant verpflichtet seine Unterlieferanten zur Einhaltung der von ihm 
übernommenen Pflichten aus dieser Richtlinie. 
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 Stangenmaterial (Rohmaterial) 

Stangenmaterial muss mindestens an 3 Stellen mit festen Stahlbändern zusammenge-
halten werden, dass ein Aufplatzen oder ein Verrutschen des Bundes verhindert wird 
(siehe Foto). 

Stangenmaterial darf nicht in Holzkisten, Kunststoffbehältern oder vergleichbaren Be-
hältern angeliefert werden- 

  

Nicht zulässig! 

 

 Kennzeichnung der Verpackung und Angaben auf dem Lieferschein 

Der Warenanhänger (Label) muss barcodefähig gem. VDA4902/4 sein) und mindes-
tens folgende Angaben enthalten: 

- Lieferscheinnummer 
- Sachnummer Forschner 
- Füllmenge 
- Behältersachnummer 
- Lieferantennummer 
- Packstücknummer 
- Chargennummer 
-  

 Ansprechpartner 

Zuständig für Fragen der Verpackung ist bei FORSCHNER der zuständige Einkäufer 
bzw. Disponent. 
 

 EDI 

Alle Anlieferungen und deren Umfänge sind per EDI bei Auslieferung bzw. Bereitstel-
lung zur Abholung an den jeweiligen Forschner Standort anzumelden. 
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12. Umwelt, beschränkte oder verbotene Stoffe (ELV, IMDS, RoHS, usw.) 

 Gesetze, Richtlinien und Verantwortung des Lieferanten 

Für alle Zulieferteile an die Forschner-Gruppe ist die Einhaltung aller Gesetze und EU-Richtli-
nien in ihrer jeweilig gültigen Fassung zwingend vorgeschrieben. Forschner stellt diverse Arti-
kel mit Verwendung mit Automobilbereich und entsprechenden Auflagen her (z.B. Kabelsätze 
für Automobilanwendungen und Elektro-/Elektronikgeräte, Drehteile, SCR Leitungen, usw.) 
her. 
 
Zudem setzt die Eugen Forschner GmbH auf nachhaltige Lieferketten. Bitte beachten Sie un-
sere Richtlinie zur Nachhaltigkeit im Download-Bereich der Webseite www.forschner.com . 

 

Daher gelten insbesondere folgende Gesetze, Richtlinien und Ergänzungsrichtlinien in der je-
weilig aktuellen Fassung ausdrücklich für alle Forschner Zuliefer-Teile, da der spätere Ver-
wendungszweck nicht eindeutig, von vorneherein bestimmbar ist, sofern nicht eine mit Forsch-
ner abgesprochene schriftliche Ausnahme besteht: 

- 2000/53/EG (Richtlinie über Altfahrzeuge): ELV 

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) (Beschränkung der Verwendung bestimmter ge-
fährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten): RoHS – Restriction of the use 
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Deutsche Um-
setzung siehe Elektrogerätegesetz (ElektroG). 

- Richtlinie 2003/11/EG (Beschränkung der des Inverkehrbringens und der Verwen-
dung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Pentabromdiphenylether, 
Octbromdiphenylether) 

- Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG) und Chemikalien-Verbots-
verordnung (ChemVerbotsV) 

- California Proposition 65 

- REACH-Verordnung 2008 & SCIP Datenbank der ECHA (Europäische Chemika-
lienagentur) 

 

Die Einhaltung der Forderungen dieser Richtlinie entbindet den Lieferanten bzw. Anwender 
nicht von der Pflicht, sich an die gültigen Gesetze und Vorschriften halten. Der Lieferant ist 
verpflichtet, die aktuelle Gesetzeslage selbst zu verfolgen und für die Einhaltung der Gesetze 
zu sorgen. 

Enthält ein Zulieferteil oder Produkt verbotene Stoffe, darf dieses nicht an Forschner geliefert 
werden. Enthält ein Zulieferteil oder Produkte deklarationspflichtige Stoffe, sind diese auf dem 
bzw. mit dem Angebot aufzuführen und bei der Erstbemusterung anzugeben. 

 

 IMDS (Internationales Material Daten System) 

Alle Inhaltsstoffe von FORSCHNER-Zulieferteilen sind vom Lieferanten in Materialda-
tenblättern im IMDS (htttp://www.mdsystem.com) bereitzustellen, sofern nicht eine mit 
Forschner abgesprochene Ausnahme besteht. Die Kontaktadresse in der FORSCH-
NER-Gruppe für IMDS-Fragen ist: imds@forschner.de.  

Die Forschner IMDS-ID-Nummer lautet: 10 46 4 
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 GADSL 

Die Automobilhersteller haben verbotene, unerwünschte und deklarationspflichtige 
Stoffe in der GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) zusammenge-
fasst. Die darin enthaltenen Anforderungen sind vom Lieferanten zu beachten und ei-
genverantwortlich zu erfüllen. 

13. Lieferantenbewertung - Serienbelieferung 

Das Erreichen der Forschner Qualitätsziele wird von diversen Faktoren, u.a. maßgeblich durch 
die Lieferleistung seiner Lieferanten beeinflusst. Aufgrund dessen führt Forschner Lieferanten-
bewertungen nach u.a. folgenden Kriterien durch: 

- Qualität der gelieferten Produkte 

- PPM 

- Zuverlässigkeit der Lieferunten (Bandstillstand/ Linie bedroht) 

- Service (soft facts):  

 - Kommunikation, Verfügbarkeit, Reaktion auf kurzfristigen Än-
derungen 

 Preis, Angebotsvorlaufzeit, Flexibilität, etc. 

 

 

Die Lieferantenbewertungen werden in schriftlicher Form verteilt. Eine C Bewertung fordert 
automatisch umgehende Abstellmaßnahmen bei dem Lieferanten ein. 

 
14. Akzeptanz: 
 
 
Ort, Datum: 
 
 
 
_______________________________ 
Name / Position (Lieferant) 
 
 
 
 
15. Versionsnachweis 
 

Nr.: Gültig ab: geändert von: Freigabe: Stand 

RL-FG-001a 10.07.2015 Haffa Geiger 10 

 23.05.2018 Handeck Handeck 11 

 07.05.2019 Damer Handeck 12 

P6-RL-FG 06.09.2021 Handeck Handeck 13 

 


